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Die Jalousiebrettchen können auch, wie Fig. 2b, T. 57, zeigt, unbeweglich 
mit dem Rahmen verbunden sein. In diesem Falle werden die einzelnen Brettchen 
in schräg gestellter Lage mit den Stirnseiten in den Rahmen verzapft und verleimt. 

Die Roll- und Aufzugjalousien, welche den gleichen Zweck wie 
die Jalousien haben, sind in Österreich vielfach gebräuchlich; sie werden fabriks- 
mäßig erzeugt und mit einer Aufzugvorrichtung zwischen den äußeren und inneren 
Fensterflügeln befestigt. Die Jalousiebrettchen sind mit Leinenbändern und Schnüren 
zu einem drehbaren System verbunden, welches eine beliebige Stellung der Brettchen 
ermöglicht. Mit der Aufzugvorrichtung kann man die Jalousien in beliebiger Höhe 

. fixieren. 
Diese Jalousien können auch in einem im Fenstersturze vertieft angebrachten 

Jalousiekasten verdeckt hängen (Fig. 3, T. 57). 
Holz- oder Stahlblechrollbalken erfüllen, an der Außenseite der nach innen 

aufgehenden Fenster angebracht, den gleichen Zweck viel besser, besonders an den 
Wetterseiten, wo sie gleichzeitig auch das Fenster vor Schlagregen schützen. Die 
Konstruktion derselben ist im Kapitel II, Bauschlosserarbeiten, S>ite 400, näher 
erläutert. 

6. Abortsitzspiegel. 

« Die Verkleidung der Abortsitze kann, wenn keine freistehenden Abortgainzen 
Verwendung finden, nach Fig. 26, T. 51, mit 215—3 cm starken Kiefern-, Lärchen- 
oder Eichenbrettern erfolgen, welche an der Außenseite gehobelt und mit Einschub- 
leisten zusammengeleimt werden. Die Verkleidung soll bis zum Mauergrunde reichen 
und dort mit Bankeisen befestigt werden. Der Abortdeckel wird aus einem Stücke 
zumeist harten Holzes verfertigt. 

In manchen Wohngebäuden werden auch die Wandflächen der Abortzellen 
mit Fries und Füllungen verkleidet (Fig. 2, T. 70). 

C. Übernahme von Bautischlerarbeiten. 
Behufs Übernahme tadelloser Tischlerarbeiten muß schon während der 

Ausführung folgendes beachtet werden: 
1. Das verwendete Holz soll yesund, gerade gewachsen, feinjährig, gut aus- 

getrocknet und möglichst astfrei sein; Eichenholz soll ausgewittert oder künstlich 
vom Safte befreit sein. 

2. Die Nägel und Holzschrauben sollen aus zähem, sehnigem Eisen sein. 
Die Nägel sollen mindestens 2Y5mal so lang sein, als die Dicke der anzunagelnden 
Holzteile beträgt. 

3. Die Holzflächen müssen rein abgeschliffen, ohne Einstückungen oder 
bedeutende Verkittungen sein und dürfen keine größeren Äste aufweisen. 

4. Alle Verbindungen müssen genau zusammenpassen und mit harten, 
eingeleimten Holznägeln verbohrt sein. Füllungen sollen. die freie Bewegung gestatten 
und an den Rändern mit der entsprechenden Farbe grundiert sein; eingeschobene 
Federn sind am besten aus Buchenholz zu verfertigen. 

5. Bei Fußböden müssen die Bretter parallele, dichtschließende Fugen haben, 
mit Schutt voll unterstopft sein, womöglich mit der Kernseite nach unten 
liegen und solid genagelt sein. Nach dem vollkommenen Austrocknen der Fußboden- 
bretter dürfen die Fugen nicht größer sein.als 1% der Brettbreite. Bei größeren 
Fugenbildungen muß der Unternehmer verpflichtet werden, den Fußboden umzulegen. 

6. Alle Verkleidungen sollen über den Verputz greifen. 
Tor-, Tür- und Fensterflügel müssen so angepaßt sein, daß sie nach dem 

Anstreichen dicht schließen, aber nicht spannen. 
7. Alle Ecken und Kanten müssen rein, dürfen also nicht abgestoßen sein. 
8. Bei solchen Arbeiten, welche mit Beschlägen zu liefern sind, sollen von 

letzteren stets Muster abverlangt werden.


